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GeseU :rur Sicherung von Schullaulbahnen und :rur Weiterentwicklung des 
Schulrechts (12. SchulRÄndG) 

Ihr Schrolben vom 26. AprJl2015 

Sehr geehrter Herr Große Bromer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Beratung des Gesetzes zur Sichel\Jflg von Schullaufbahnen und zur 
Weiterentwicklung des Schulroehts in Nerdrheln-Wcstfalen nehmen wir schriftlich 
SleUuflg: 

A Vorbemerkungen 

I. 
lehrer nrw beurteilt die Mög6chkeil. bestehende Realschulen um einen Hauplschul
Biklungsgang zu ergänzen, unter den vorgestellten Eckdaten sehr kritisch. Weder 
ist die Realschule das einzige Angebot einer wc~erlijhrcnden Schule neben dem 
Gymnasium, noch sche~ert der Wechsel zu einer Sekundar- oder Gesamtschule 
wegen fehlender Ange1>ote in erreichbarer Nähe der Schüler oder ger zu geringer 
Aufnahmekapezi täten. 

Zum einen sind Sekundar· oder Gesamtschulen in der Regel anstelle bestehender 
Haupt- und Realschulen errichtet worden. zum anderen erroicht ein stetig großer 
werdender TeH der Sekundarschulen nicht einmal die vorgesehene Zügigkeit. 
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Gesell; :rUf Sicherung von Schullaufbahnen und :rur Weiterentwicklung des 
Schulrechts (12. SchulRÄndGj 

Ihr Schreiben vom 28. Aprll2015 

Sehr geehrter Herr Große Bromer. 
sehr geehrte DlImen und Herren, 

zur Beratung des Gesetzes zur Sichel\lng von Schultaufbahnen Ulld zu, 
Weiterentwicklung des Schulrodlts in Nerdmelo-Westfalen nohmen wir schrifUlch 
SteUung: 

A Vorbemerkungen 

I. 
lehrer f1TW beurteilt die Mögijchkeit, bestehende Realschulen um einon Hauptschul
Bilduogsgang zu ergänzen, unter den vorgestellten Eckdaten seht kritisch. Weder 
ist die Reatschule das einzige Angebot einor weiteriüh,enden Schule neben dem 
Gymnasium. noch scheitert der Wechsel zu einer Sekundar- oder Gesamtschule 
wegen fehlender Angeboie In erreichbarer Nähe der Schüler oder ger zu geringer 
AufnahmekapazItäten. 

Zum einen sind Sekundar· oder Gesamtschulen in der Regel anslelle bestehender 
Haupt- und Realschulen errichtet worden. zum anderen erreichI ein stetig größer 
werdender Teil der SekundarschUlen nicht einmal die vorgesehene Ziigigkeit. 
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Oie Bandbreiten werden bei weilern nichl ausgeschöpft: DM Isl also noch Platz fur 
~u versorgende Hauptschuler. 

Zudem treten oft Probleme auf, weil Haupt$(:hulen wegen ihrer bevorstehonden 
Aunösuog - für die EfZiehungsberochtigtcn überraschend - angemeldete Schüler 
abWeisen bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder abmelden. 

lehrer nrw fordert deshalb transparente Prüfkriterien und einen verifizierbaren 
Nachweis fü r Schulen des längeren gemeinsamen Lamens, wenn sie die Aufl"l8hme 
von 5chiilerinnen und Schülern ablehnen. Schützen sich Jedoch die Schulen des 
längeren gemeinsamen Lernens vor SChülern des gegliederten Schulsyslems. 
findet eine neue Art der SeleI<.tlon slall. Dabei soltt! das Fehlen jeglicher selektion 
und Auslese doch gerade die SChulen des .neuen Systems· auszeichnen. 

11 . 
Auch die beabsichtigte Neuregelung der Besetzung von SchulioitungsSielien muss 
kritisch hinlerfragl werden. Der Gesetzgeber hai Im Ergebnis zu spät eiXannt. dass 
die Wahl dUlch die Schulkonferenz sowie das Vetorecht des Schulträgers gegen 
den Grundsatz der Bestenauslese aus Art 33 GG verstoßen, Auch das Erfordernis 
der Erfahrungsgewirmung an mehreren Schulen war nicht gerechtfertigt. wie 
diesbezügliche Urteile zeigen, 

Eine Neuregelur"19 macht grundsätzlich nur Sinn, wenn sie einen Wert In sich 
besllzl . Konsequenter wäre deshalb die Abschatfung der wellgetlenden Beteiligung 
der Sehulkanferenz und die Rückkehr zum praktisch bewährten Rechtszustand vor 
dl;lr Einführung !.les 2, Schulrechtsiinderungsgese12es vom 27. Juni 2006. 

m. 
Dass sich die den Gesetzentwurf einbringenden Fraktionen intensiv mil der 
We~erentwicklung des Schulrechts In Nordmeln·Westfalen vor dem Hinlergruod des 
am 13. März 2015 vefÖffenHiehten Beschlusses des BVerfG zu Az. 1 6vR 471110 
und 1 6vR 1181/10 auseinandergesetzl haben, begrüßt/ehrer nrw uneingeschränkt. 

Ein generelles Verbot des Tragens \/Oll religiösen Symboten Ist mit def Glaubens
und Bekenntnisfreiheil nicht vereinbar. ein Verbot Im Einzelfall an eine hinreichend 
konkrete Gefährdung für den Schulfrieden oder die staatliChe Noutralität doshalb 
gebunden. 

Der Verzicht auf den aufgrund seiner Privilegienmg der christ/ich - aoondländisctlfm 
Bildungs· und Kullurwerle laut Bundesverfassurogsgerichl nichtigen § 57 Abs. 4 S 3 
SchulG tNoI ist aber verfehH. Der Wortlaut des Art 7 Abs 1 l V NW. dass Ehrfurcht 
vor GOlt zu wecken vomehmstes Ziel der Erziehurtg ist. lässt keine Privileglerung 
eines Bekenntnisses erkennen und sollte eher verfllssungskonform ergänzt v.:~rden . 
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6 Anrner1<.ungen ~u Artikel 1 

§ 48 Abs 2 S 3 SchulG /'NI 

Die geänderte Rechtsgrundlage sichert Z!N8f eine einheitliche Handh3bung, wenn 
die Ergebnisse der ~entralen Lemstandserhebungen bei der Leistungsbewercung 
nicht berücksichtigt werden. lehrer nrw weist Jedoch darauf hin, dass Schülerinllen 
ul1d Schüler lukünftig die Lernst:mdserhebungon vielfach nicht mehr ernst nehmen 
könnten. Es droht die Gefahr, d3ss leere oder unvollständige Btätter abgeben 
werden, wenn die Ergebnisse der zentralen Lcmstandserhebungen nicht mehr in 
die Beurteilung eingehen: 

Welchen Sinn macht eino Überpnifung des Lernstandes, wenn keino überprüfbaro 
Leistung gefordert wird? Das ist ein Par3doxon. 

§ 57 Abs 4 5 3 SclmtG NW 

Die Formulierung, dass die Wahrnehmung des Erziehuogsauftrags nach An 7 und 
12 Abs 3 LV /'NI und die enlsprachende Darstellung von Bildungs· und 
Kullurwercen oder Traditionef1 des chrisllichen Bekef1ntnisses und anderer religiöser 
und weltanschaulicher Überzeugungen njcht dem Verhaltensgebot nach Sal4: 1 
widerspriCht. ermöglicht den Verzicht auf die vom BundesverfasSul1gsgericht zu 
Red'lt als nichtig gewertele Prillilegierung. verzichtet aber nicht darauf, genau die 
Werte zu betonen, auf denen die Erziehung im Sinae der Verfassung unseres 
landes aufbau!. 

Die im Gesetzesentwurf angeSlreble Änderung durch Straichung VOf1 § 57 Abs 4 S 
3 SchulG NW reduziert die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Art 7 Abs 1 
und Art 12 Abs 3 LV NW auf eine bloße AbsichtserklärunO. lahrer nrw mahnt 
dringend dazu, die christlichen und abendländiSChen Bildungs· und Kultul'W'erte ur1d 
Traditionen durch maßvolle Erweiterung von § 57 Abs <I S 3 SchulG NW auch 
zukünftig als allgomeirlen Erziehuogsauftrag zu betonen. Oie Basis unseres 
Kutturgutes $OUle auf jeden Fell erhalten bleiben. 

Der § 57 Abs 4 SchulG NW bestätigt den Lehrerif1nen und Lehrern grundlegende 
Freiheitsrechte, die nur bei konkreten Gefahren für def1 Schulfrieden oder die 
staatliche Neutrnlilät Einschränkungen unterllegef1, Ein Verzicht auf S 3 wUrde die 
Interpretation und Ausgestaltung der gn.mdlegenden Freihe~srechte In die allein~e 
Zuständi!Jkeit der Landesregierung stellen. die Im Wege von Verordnungen - ohne 
Beteiligl.Jllg und Kontrolle de5 landtages - E inschränkungen festlegen kann. 
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/ellrer mw begrOßt die beabsichtigte Neufassung. dass die Schulaufsichtsbehörden 
zukünftig sämtliche Bewerberinnen und Bewerber benennen. die die obligatorischen 
Anforderungsl<.rilerien der Stellenausschreibung erfüllen. 

Das verfassungsrechtl ich bedenkliche Wahlverfahren ab:wschaffen und statt 
dessen Besetzungsvorschläge der Schulkonferenz und des Schulträgers mit 
BagrOndungen einzuholen, Ist aus unserl!f" Sicht ebenfalls sinnvoll . 

Wen;gcr sinnvoll ist hingegen die S-Wochen·Frist. die es dem Schulträger 
ermöglichen würde. ersl nach der Schulkonferenz ilber einen eigenen VOISChlag zu 
entscheiden. Diese Frisl verlilngert ohne Not das ohllehin oftmals zcitaufwiind ige 
Besetzungsverfahren. 

Dass die Schulaufsicht bel der Auswahl nach dem Prinzip der BeSionauslese dia 
Stellungnahmen der Schulkonfereoz und des Schullrägers benicksiChtigen muss, ISI 
gul gemeint. Ocr Wert. ein solches Verfahron überhaupt durchzuführen, ist jedoch 
für uns nicht el1lennbar. Verlierer ist nicht nur die Schulkonferonz., sonclorn auch der 
Schulträger. Es hilft dem Sc!wlträger deshalb wenig, wenn in § 61 Abs 6 $chulG 
NW die Notwendigkeit einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit von 
Schulle llung und Schullräger In Worten hervorgehoben wird. 

Hinsichtlich der Bestellung zur Schulleiterin oder zum Schulleker Ist offenbar dte 
Schulfonn ooulo und das Schulsystem .in". Von Sehultom oder Schulstufe kann 
abgewichen werden, nicht aber vom Erfordernis einer Letvamlsbefähigung. Wie auf 
diesem Weg qllaliflZtene Schu lle ~erinncn und Schulleiter gewonnen werden 
können. Isl unerfindlich. 

§ 56 SchulG NW 

/ellrer mw begrüßt ausdrOckllch die Möglichkeit wr ElW8iterung der Teilnehmer an 
der Schulkonferenz um pädagogrsche und soZialpädagogische Fachkrnlle. 

§ 78 SchulG NW 

lehrer nrw weist in der gebolenen Kürze darauf hin, d;lss die geplante Änderung von 
§ 78 Abs 4 S 4 SchuKi NW verfassungsreehtlich bedenklich Ist. In NOrdrholn. 
Westfalen sind öffentliche SChukll1 die Ragel . besitzen jedocn kein Schulmonopol, 
da das Grundgesetz dies nichl VOrsieh!. Das Rechl zU/" Errichtung privater Schulen 
ist in Art 7 Abs 4 Grundgesetz mit Verfassungsrang gewährleistet. 
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Die Verpflichtung zur Errichtung von privaten Schulen korrespondiert mit der 
Berechtigung zu ihrer Errichtung. Art 7 Abs 4 GG kÖnnte jedoch (angiert sein. wenn 
das BedÜl'frlis an ihrer Errichtung sich am Angebot .berelts vorhandener" Schulen 
anderer privater Schulträger orientieren würde. Denn dies bedeutet, dass das 
Bedürfn is niCht durch Schulen erfüllt werden kann, die sich In Grundung befinden 
oder noch niCht gegründe t WQrden sind. Untergesetzlich schrankt das Schulgesetz 
NW damit den Wesensgehall von Art 7 Abs 4 GG ein. 

§ 132 c SchulG I'N'J 

Die Arbeitslhese. die sich in der Begründung zum Gesetzentwurf findet. dass 
Schüler beim Wechsel vom gegliederten in das Integrierte Schulsystem (z. B. von 
der Hauptschute zur Gesamt· oder Sekundarschule) die heterogenen Lemgruppen 
stören. ist wissenschaftl ich nichl erwiesen. Auch der stete HinweIs auf die 
demografische Entwicklung überzeugt hier inhallilch nichl. 

lehrer (1(W lehnt die grundlegende Oberlegung, unt6f" bestimmten Vomussetzungen 
an bestehenden RealSChulen den Hauptschul·Blldungsgang einzulichten, nicht ab. 

lehrer ntW fOrdert den Landtag jedoch aul, die Eckdalen grundlegend zu 
Oberarbeiten. damit die Slaooaros mit B~ck auf die unterschiedlichen Abschlüsse 
auch Z\lkünltig erfüllt werden können. 

Es kann nicht angehen, dass Kinder. deren Erziehungsberechtig te die Schulform 
Realschule aus gutem Grund gewählt haben. unter Verzicht auf schulformbezogene 
Klassen in heterogenen Klassenverbänclen blnnendiffOfenziert zu längerem 
gemeinsamem Lernen gezwungen werden. Realschulen sind keine Schulen des 
längeren gemeinsamen Lernens! Hier soll .schleichend" das "neue Lernen" 
eingeführt werden. 

Ebenso wenig kann es angehen, dass der Unterricht in Form der äußeren 
Differenzierung lediglich ergam:end hlnzukommeo kann. Oie geplante Änderung des 
Schulgesel7.es pervertiert die yon der Landesregienmg so in den Vordergrund 
gestellte Wahlfreiheit der Eltern, deren Wahl für eine SChulform vö llig leorläuf!. wenn 
der Schulträger gegen den Elternwillen hier mlt Genehmigung der 
SChulaulsichtsbehöroe · ander.> entscheiden kann. 

lehrer nrw fordert , das Regel·Ausnahmo·Vemältnls im Kern zu Oberprü fen: Wenn 
bestehende Realschulen zukünftig um einen eigenen Hlluptschul·81 ldungsgang 
erweitert werden sollen, muss der Unterricht in der Regel in schullormbezogenen 
Klassen mll äußerer Differenzierung stattfinden. 

, 
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Erst wenn die Anzahl der SchDlerinnen und Schüler im Hauptschul-Bildungsgang 
den Klassenfrequenzrich twert für die Hauptschule unterschreitet. kann auf andere 
Untanlchtsformen zurückgegriffen worden. Dies soille dann aber der EnlScheidung 
der jeweiligen Schule unteniegen. 

Die Veflierer des EInrichtungsdrucks von Sakundar· und Gosamtschulen sind die 
bisherigen Hauptschüler. aber auch die bisherigen Realschüler. 

Wann durch die EfW'eilorung beslellender Reulschulen nichl eino neue. subtile 
Form der Selektion einsel2:en soll • hier Schulen des längeren gemeinsamen 
Lemens, dort das gegliederte Schulsyslom müssen zumindest die 
Klassentlildungswerte im Sek I BereiCh vereinhe~lichl. d. h. der 
Klassenfrequenzlichtwert auf 24 SChüferinnen und Schüler und die Lehfer·Schüler
Relal ion insgesamt allgesenkt werden. 

Im gesamten Schulsystem muss endlich eine Gleichbehandlurlg aller Schul/armen 
erfolgen. Denn das slod ........ den SehOlerinnen und Schülem schuldig. 

Die den Gesetzentwurf einbrill{!enden Frektionen übersehen Im Übrigen 
gefiissentlich, dass Realschulen euch in der Vergangenheit mll Erfolg Absct1lusse 
nach § 14 Abs <I Sct1uIG NW vergeben haben und sich wie jede andere Schulform 
In der Pflicht sehen, alle Schülerinnen und SchOler zu einem Abschluss zu führen. 

Anmorkungen zu Artikel 2 

Die Überlegung, Verfahren zur Baslellung der Schulleitorin odar des Schulleiters, 
die 2015 begooll9n haben, nach derzeit geltendem Rechl abzuschließen, öffnet 
möglichen Klagen Tür und Tor. Dass das neue Verfahren ersl eingefiihr1 werden 
soll, wonn die SchulaufsichlsbohOrde den Scl1ultriiger und die Schulkonferenz um 
Zustimmung zu ihrem Ausscl1reibungslexl bfttel, dürfte Tür und Tor für den Gang :w 
den Gerichten öffnen. 

Aus Sicht VOll lehrer nrw empfehlenswer1 Ist deshalb die Einschriinkung 
dahingehend. dass Verfahren zur Bestellung der SchUlIeiterin oder des Schulleiters, 
die bis zum Tag der Verkündung des 12. Schulrect1tsäooerungsgesetzes bereits 
begonnen haben. nach derzeit geltendem Recht abgeschlossen werden. während 
zukünftige Verfahren. die ab dem Tag nach dar Verkündung begonnen werden, 
nach dann neuem Recht zu behandeln sind. 
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